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Meldung von Sanierungsarbeiten an asbesthaltigen Baumaterialien
Meldepflichtig sind gemäss Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (BauAV):
Das vollständige oder teilweise Entfernen von, sowie Abbruch- und Ausbrucharbeiten an:
         1. asbesthaltigen Spritzbelägen
         2. asbesthaltigen Boden- und Wandbelägen ab einer Fläche von 5 m2 
         3. asbesthaltigen Leichtbauplatten ab einer Fläche von 2 m2
Die Meldung ist spätestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten der Suva zuzustellen. Die der Suva vorgelegten Arbeitspläne werden nicht systematisch genehmigt.
Meldepflichtig sind Asbestsanierungsarbeiten, bei denen erhebliche Mengen gesundheitsgefährdender Asbestfasern freigesetzt werden können (BauAV, Art. 82).Die Meldung muss mindestens 14 Tage vor Ausführung der Arbeiten bei der Suva eintreffen (BauAV, Art. 86). Passen Sie bei Terminverschiebungen das ursprüngliche Meldeformular an und stellen Sie die Aktualisierung umgehend der Suva zu.Abweichungen von den Schutzmassnahmen, die in Kapitel 7 der EKAS-Richtlinie Asbest (Nr. 6503) oder in den entsprechenden Factsheets der Suva beschrieben sind, müssen im Arbeitsplan dokumentiert und begründet werden. Notwendig ist ein Nachweis im Arbeitsplan, dass die Schutzziele gleichwertig eingehalten werden. Der Arbeitsplan ist der Suva auf Verlangen zuzustellen.Der Arbeitsplan muss jederzeit auf der Baustelle verfügbar sein.
Hinweis:
Nach Verarbeitung dieser Meldung bei der Suva erhalten Sie ein Bestätigungsmail. Nach Abschluss der Arbeiten bitten wir Sie, den untersten Abschnitt dieses Meldeformulars auszufüllen und erneut per Mail zu senden.
Ausführendes Unternehmen
Sanierungsobjekt
Auszuführende Arbeiten
Rückbau- oder Abbrucharbeiten an Gebäuden und Gebäudeteilen mit folgenden asbesthaltigen Materialien oder Entfernung dieser asbesthaltigen Materialien (BauAV, Art. 82):
Bemerkungen zu den Arbeiten (Sanierungsverfahren, Schadstoffgutachten, Diagnosebericht usw.):
Ausführungstermin:
Kontaktperson Betrieb:
Fachkraft auf der Baustelle: 
Bestätigung
Schlussmessung
Dieser Abschnitt muss erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ausgefüllt werden.
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